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benen bann bas ©rbreicß nach bem ©üterbaßnßof fpebtert
wirb. ©te Arbeit wirb non ber befannten gtrma SB.
nnb Rapp ausgeführt.

ijßoftneuöau in SEÖtl (©t. ©alten), ©te tpiaß» unb
©ebäubefrage über bas fünftige ßeirn für Ißoft unb
©elegrapß fat enblid) it>re befinitioe Söfung gefunben.
SBie bie bereits erfolgte VifierauffteEung unterrichtet, ift
al§ Vauplaß bie ©de 3Jterfur»Serchenfelbftraße für einen
Vau in mittleren ©imenftonen beftimmt raorben. ©aS
neue ©ebäube ift mit fetner Sängenfront gegen bie gilg»
fabrif gerietet unb erhält 3ugänge gu ben ©cßalterräu»
men non ber SRerfur» unb Sercßenfelbftraße auS. ©ie
tßarterreräumlicßfeiten raerben, roie bis antjtn, bie ißofi
beherbergen, roäßrenb bie übrigen ©todroerfe für bie
anberen VerroaltungSgroeige unb tßriüatrooßnungen refer»
oiert bleiben.

2l3etYlen als 3elewcl?tungsmittcl
für kleine (Seiminfcen.

(Gutachten oott tßrof. Sr. ©. Step pet er, Sarmftabt.
©aS SIgetpten hat im SSergleicf) mit anberen Süßt»

arten, bie in genitaler Verfolgung gur Verfügung flehen,
maniée Vorteile. ©ein Sicht ift ungemein f)etl unb fleht
in ber garbe bem Sonnenlicht am nächften. $nfoIge=
beffen ift eS bem Sluge fehr zuträglich unb begünftigt
jebe ©ätigfeit, bie bei fünftlicfjem SicE)t oorgenommen
roerben muß umfomehr, als eS alle ffarben in ber na»

tätlichen SBeife erfcheinen läßt, roäßrenb befanntlicf) anbere

Sichtarten Verfärbungen oortäufchen. Slucß im übrigen
flehen bem Slgetplen feine Vebenfen in hßgienifdßer Ve=

gteßung entgegen. @ut gereinigtes Slgetplen entroicfelt
feine eigentlich fchäblichen nicht mit ber flamme oer»
brennenden ©afe. SOtan brauet gut ßeroorbrtngung
einer bem ÄoßlengaSglüßlicht in ©ffeft unb ßeEigfeit
ebenbürtigen Sicßtftärfe beim SIgetplen roefentließ geringere
©aSmengen, roie beim KohtengaSglühlicßt. ©emgemäß
roerben bei gleichem Sicßteffefte burch Slgetßlen ber Suft
weniger VerbrennungSprobufte beigemengt, als bies burch
brennenbeS KoßlengaS ber ffall ift.

Slgetplen ift fein giftiges ©aS, roie eS baS Pohlen»
gaS infolge feines SfoßlenojijbgeßalteS ift. ©agu fommt,
baß infolge ber großen Seucf)tfraft in berfelben 3eit eine
bebeutenb geringere SJÎenge auS bem ßaßn auSftrömt,
fobaß eine ©efäßrbung beS menfcßlicßen SebenS ober
auch nur etne ©efunbßeitSfcßäbigung infolge unoerbrannt
auSftrömenben ©afeS ooEfonttnen auSgefcßlöffen ift. SBäß»

renb SeuchtgaSoergiftungen mit tötlicßem Verlauf fid)
immer bann unb roann ereignen, ift eine Vergiftung
burd) Slgetplen nie oorgefommen.

SBenn troß biefer Vorgüge baS Slgetplen bis jeßt
feine fo allgemeine Verroenbung fanb, fo ift bieS barauf
gurücfgufübren, baß feiner ©infüßrung Vebenfen roegen
ber ©g-pIofionSgefaßr unb in oielen ffällen bie anfcheinenb
größere SGBirtfcßaftticßfeit anberer VeleucßtungSarten im
SBege ftanben. ©ie gürcßt oor ber ©jploftonSgefaßr ift
burd) bie große Singahl oon teils red)t fcßroeren ItnglüdS»
fällen ßeroorgerufen, bie bei SlgetpleroSlnlagen oorfamen.
Vei genauem 3ufeßen erfennt man aber fofort, baß alle
biefe UnglüdSfälle in fleinen ©ingelanlagen oorgefommen
finb. ©ang abgefehen baoon, baff biefe ßauSanlagen
namentlich im Slnfange ber Slgeifleninbufirie bie not»

roenbige tecßnifdfje ©urcßbilbung unb ©ebiegenßeit in ber
ßerfteüung oetmiffen ließen, muff heroovgeßoben roerben,
baß roenn man auS biefen UnglüdSfällen eine ©jpIofionS»
gefahr beim Sfgetplen ableiten roill, biefe ®efaßr oiel
weniger in ber Statur beS SlgetgtenS begrünbet ift, als
in bem Itmftanbe, baß bei einer folgen fmuSantage

irgenb femanben, ber ohne ©achfenntniS ift, eine ©aS»
anftalt in näcßfier Räße fetner Veßaufung überantwortet
wirb, ©ie ©achtage roürbe auch &ei anbern ©aSarten
gu UnglüdSfällen führen, ©tefer Umftanb fällt aber bei
einer genitalen SCnlage, bie fachgemäß erftellt unb facß=

gemäß bebient wirb, oollfommen weg. ©ine fotche Slge»

tglen=3entrale birgt feine größere ©efahr, roie irgenb
etne anbere 3entratanlage für Sicht» unb .fraftoerforgung.
3n ber ©at ift oon ben oielen neuen 2lgetplen»3entralen,
bie jeßt eriftieren, nicht ein eingiger Unfall befannt ge»
roorben. Sin ber VerbraucßSftefle felbft ift Slgetplen
abfolut ungefährlich unb in geroiffer Vegießung bem
SeucßtgaS überlegen. infolge beS geringen ÄonfumS,
ben, roie eingangs erwähnt, bie eingelne Slgetplenflamme
befißt, fann burch einen oerfehentlich offen gebliebenen
£>aßn ber Suft eines 3immers nur in fehr langer 3eit
fo oiel Slgetßlen gugeführt roerben, baß ein ejplofionS»
fähiges ©emifch entfteht. ©erartige UnglüdSfälle finb
in ber ©at noch md)t oorgefommen unb finb bei täg»
ließer Venüßung einer SBoßnung aud) unmöglich-

©ie SBirtfchaftlicßfeit ber Slgetßlen Beleuchtung hängt
in boh^m SJtaße oon ben Verßältniffen ab, unter benen
fie Verroenbung finben foE. $ür bie ©rgeugung beS

©teinfoßlen SeucßigafeS unb feine Verteilung im Roßr»
neß ift ein oerhältniSmäßig großes Slnlagefapital nötig.
SBenn auch mit fteigenbem Sonfum bie Verhältniffe fic|
günftiger geftalten, fo fpielt bodß im ©aSßerfteEuttgSpreiS
bie Verginfung unb Slmortifation ber Slnlage unb bie
Soften beS VetriebeS eine oiel größere VoEe als bie
Soften beS Rohmaterials ber Äohle. Qe geringer ber
Äonfuni, umfo höher wirb ber ©aSpreiS.

Veim Slgetpten liegen bie Verhältniffe gang anberS.
©eine ßerfteEung ift ungemein einfach, feine Seuchtfraft
ift oielmal höher. Qnfolgebeffen ift für bie ©rgeugung
ber gleichen Sichtmenge beim Slgetplen eine Heinere, oiel
weniger foftfpielige Sfnlage unb für bie Verteilung ein
Rohrneß oon geringerem Ouerfchnitt unb ebenfaES ge»

ringeren Sofien, furg gefagt ein oiel fleinereS Stellage»
fapital nötig.

SBährenb beim SeudhtgaS unb bei eleftrifcßem Sicht
nach unten eine ©renge beS ßonfumS befteßt, bei ber bie

ßerfteEung ber Sidhtmenge ungemein teuer wirb, ejiftiert
für baS Sigetglen feine ©renge. ©aS Slgetplen fann ben
fleinften Verhältniffen gerecht roerben. Qnfolgebeffen
finb bie fleinen 3en©alen baS eigenttieße ©ebiet beS Slge»

trjlenS unb eS hot auf biefem ©ebiete troß ber furgen
3eit beS VefteßenS biefer ^nbuftrte feßon reeßt ©uteS
geleiftet.

©troa 150 ©emeinben finb im ©eutfdjen Reiche auf
biefe SBeife ber Vorteile ber gentralen Sicßtoerforgung
teilßaftig geworben. Qßre Vürger erhielten bamit etne
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denen dann das Erdreich nach dem Güterbahnhof spediert
wird. Die Arbeit wird von der bekannten Firma W.
und I. Rapp ausgeführt.

Postneubau in Wil (St. Gallen), Die Platz- und
Gebäudefrage über das künftige Heim für Post und
Telegraph hat endlich ihre definitive Lösung gefunden.
Wie die bereits erfolgte Visieraufstellung unterrichtet, ist
als Bauplatz die Ecke Merkur-Lerchenfeldstraße für einen
Bau in mittleren Dimensionen bestimmt worden. Das
neue Gebäude ist mit seiner Längenfront gegen die Filz-
fabrik gerichtet und erhält Zugänge zu den Schalterräu-
men von der Merkur- und Lerchenfeldstraße aus. Die
Parterreräumlichkeiten werden, wie bis anhin, die Post
beherbergen, während die übrigen Stockwerke für die
anderen Verwaltungszweige und Privatwohnungen refer-
viert bleiben.

Azetylen als Beleuchtungsmittel
für kleine Gemeinden.

Gutachten von Prof. Dr. G. Keppeler, Darmstadt.

Das Azetylen hat im Vergleich mit anderen Licht-
arten, die in zentraler Versorgung zur Verfügung stehen,
manche Vorteile. Sein Licht ist ungemein hell und steht
in der Farbe dem Sonnenlicht am nächsten. Infolge-
dessen ist es dem Auge sehr zuträglich und begünstigt
jede Tätigkeit, die bei künstlichem Licht vorgenommen
werden muß umsomehr, als es alle Farben in der na-
türlichen Weise erscheinen läßt, während bekanntlich andere

Lichtarten Verfärbungen vortäuschen. Auch im übrigen
stehen dem Azetylen keine Bedenken in hygienischer Be-
ziehung entgegen. Gut gereinigtes Azetylen entwickelt
keine eigentlich schädlichen nicht mit der Flamme ver-
brennenden Gase. Man braucht zur Hervorbringung
einer dem Kohlengasglühlicht in Effekt und Helligkeit
ebenbürtigen Lichtstärke beim Azetylen wesentlich geringere
Gasmengen, wie beim Kohlengasglühlicht. Demgemäß
werden bei gleichem Lichteffekte durch Azetylen der Luft
weniger Verbrennungsprodukte beigemengt, als dies durch
brennendes Kohlengas der Fall ist.

Azetylen ist kein giftiges Gas, wie es das Kohlen-
gas infolge seines Kohlenoxydgehaltes ist. Dazu kommt,
daß infolge der großen Leuchtkraft in derselben Zeit eine
bedeutend geringere Menge aus dem Hahn ausströmt,
sodaß eine Gefährdung des menschlichen Lebens oder
auch nur eine Gesundheitsschädigung infolge unverbrannt
ausströmenden Gases vollkommen ausgeschlossen ist. Wäh-
rend Leuchtgasvergiftungen mit tötlichem Verlauf sich

immer dann und wann ereignen, ist eine Vergiftung
durch Azetylen nie vorgekommen.

Wenn trotz dieser Vorzüge das Azetylen bis jetzt
keine so allgemeine Verwendung fand, so ist dies darauf
zurückzuführen, daß seiner Einführung Bedenken wegen
der Explosionsgefahr und in vielen Fällen die anscheinend
größere Wirtschaftlichkeit anderer Beleuchtungsarten im
Wege standen. Die Furcht vor der Explosionsgefahr ist
durch die große Anzahl von teils recht schweren Unglücks-
fällen hervorgerufen, die bei Azetylen-Anlagen vorkamen.
Bei genauem Zusehen erkennt man aber sofort, daß alle
diese Unglücksfälle in kleinen Einzelanlagen vorgekommen
sind. Ganz abgesehen davon, daß diese Hausanlagen
namentlich im Anfange der Azetylenindustrie die not-
wendige technische Durchbildung und Gediegenheit in der
Herstellung vermissen ließen, muß hervorgehoben werden,
daß wenn man aus diesen Unglücksfällen eine Explosions-
gefahr beim Azetylen ableiten will, diese Gefahr viel
weniger in der Natur des Azetylens begründet ist, als
in dem Umstände, daß bei einer solchen Hausanlage

irgend jemanden, der ohne Sachkenntnis ist, eine Gas-
anstatt in nächster Nähe seiner Behausung überantwortet
wird. Die Sachlage würde auch bei andern Gasarten
zu Unglücksfällen führen. Dieser Umstand fällt aber bei
einer zentralen Anlage, die sachgemäß erstellt und sach-
gemäß bedient wird, vollkommen weg. Eine solche Aze-
tylen-Zentrale birgt keine größere Gefahr, wie irgend
eine andere Zentralanlage für Licht- und Kraftversorgung.
In der Tat ist von den vielen neuen Azetylen-Zentralen,
die jetzt existieren, nicht ein einziger Unfall bekannt ge-
worden. An der Verbrauchsstelle selbst ist Azetylen
absolut ungefährlich und in gewisser Beziehung dem
Leuchtgas überlegen. Infolge des geringen Konsums,
den, wie eingangs erwähnt, die einzelne Azetylenflamme
besitzt, kann durch einen versehentlich offen gebliebenen
Hahn der Luft eines Zimmers nur in sehr langer Zeit
so viel Azetylen zugeführt werden, daß ein explosions-
fähiges Gemisch entsteht. Derartige Unglücksfälle sind
in der Tat noch nicht vorgekommen und sind bei täg-
licher Benützung einer Wohnung auch unmöglich.

Die Wirtschaftlichkeit der Azetylen-Beleuchtung hängt
in hohem Maße von den Verhältnissen ab, unter denen
sie Verwendung finden soll. Für die Erzeugung des
Steinkohlen Leuchtgases und seine Verteilung im Rohr-
netz ist ein verhältnismäßig großes Anlagekapital nötig.
Wenn auch mit steigendem Konsum die Verhältnisse sich

günstiger gestalten, so spielt doch im Gasherstellungspreis
die Verzinsung und Amortisation der Anlage und die
Kosten des Betriebes eine viel größere Rolle als die
Kosten des Rohmaterials der Kohle. Je geringer der
Konsum, umso höher wird der Gaspreis.

Beim Azetylen liegen die Verhältnisse ganz anders.
Seine Herstellung ist ungemein einfach, seine Leuchtkraft
ist vielmal höher. Infolgedessen ist für die Erzeugung
der gleichen Lichtmenge beim Azetylen eine kleinere, viel
weniger kostspielige Anlage und für die Verteilung ein
Rohrnetz von geringerem Querschnitt und ebenfalls ge-
ringeren Kosten, kurz gesagt ein viel kleineres Anlage-
kapital nötig.

Während beim Leuchtgas und bei elektrischem Licht
nach unten eine Grenze des Konsums besteht, bei der die

Herstellung der Lichtmenge ungemein teuer wird, existiert
für das Azetylen keine Grenze. Das Azetylen kann den
kleinsten Verhältnissen gerecht werden. Infolgedessen
sind die kleinen Zentralen das eigentliche Gebiet des Aze-
tylens und es hat auf diesem Gebiete trotz der kurzen
Zeit des Bestehens dieser Industrie schon recht Gutes
geleistet.

Etwa 150 Gemeinden sind im Deutschen Reiche auf
diese Weise der Vorteile der zentralen Lichtversorgung
teilhaftig geworden. Ihre Bürger erhielten damit eine
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Beleuchtung, bie frfjöner ifi aïs jebe anbere Seleuclpung!»
art unter benfelben Serhältniffen. a

2luf Erunb biefer allgemeinen Sorzüge bel 3IjetgtenS,
ber befonberen ©eeignetîjeit für Heinere Zentralen unb
ber bt! je^t mit @emeinbe=51jetglen=3e«tra(en gemachten,
feî)r guten Erfahrungen tann bemnact) bie Errichtung
einer 3Ijetr)Ien=3«ntrale warm empfohlen roerben.

(„Sftitteitungen bel Schweiz- 3IjetpIen=aSerein§.")

HnfflBserptanos^orftfirtften.
(gortfe^uttg unb ©djlufi).

II. ©Sdjfifche ^oljberuf^genoffeufihaft.
§ 1. Sie Kreüfägen finb oberhalb be! Statte!

mit ©chuhhauben unb, aulgenommen bei öuertreilfägen,
mit ber flöhe bel ©ägeblattel entfprechenben ©paltîeilen
$u oerfehen, welche in ihrer ©tärfe bem Sägeblatt zu
entfprecfjen haben.

Unter ber Sifdjplatte ftnb Seïleibungen aul Siech
ober |iolz berartig anzubringen, baff ber größte Surcf)*
meffer bei ©ägeblattel bebecît wirb.

Kreüfägen oon 6 cm unb fleinerem Surchmeffer,
ober foldfe, welche nur 3 cm über bem Sifch oorftehen,
tönnen burch Sorftanblbefchlufj non obigen Seftimmungen
befreit werben.

Seim ©chneiben barf bal fiolj oom Arbeiter, fomeit
iuntich, nicht mit ber fjanb zugeführt werben.

Sei ^enbelfreilfägen muff ber obere Seil bei
©ägeblattel oerbecH fein.

§ 2. Sie SJleffer ber fiobel» unb 21 bricE>t
m a fct) i n e n finb gegen alle Serührung möglichft abzu»
fcf)lief?en. Sal 3uführen bei z" »erarbeitenben 3Jla»

teriall mit ben fiänben fann burrf) Sorftanblbefchluff
oerboten werben.

§ 3. Sei Sanbfägen ift bal Statt, foweit el nicht
Zum ©chneiben erforberlicf) ift, in fetner Eefamtlänge zu
oetbeefen.

§ 4. ©teht bei ben $rä!maffinen bie Setrteb!»
einrirfjtung berfelben unter ber Sifdjplatte am Eeftell
oor, fo ift foldje mit einem ©chu^mantel zu umfteiben.

Sei Sifchfräfen ift tunlidhft oberhalb bei fjräferl,
an ber grälfptnbel, eine runbe, über ben Umfang bei
gräferl hinaulragenbe eiferne ©djuhplatte anzubringen,
bie übrigen!, um bie Surchficht nach bem gräfer zu ge=

flatten, in ihrem inneren Kreil bur<hbro<hen fein fann.

III. Sagrifcfjc f)olzin&uftrie»23etuf§0enoffcnf(h(»ft.
A. ©ägegatter.

1. Sie außerhalb bei EefteHe! liegenben Eatter»
rahmen, Stelzen, Kurbeln unb Kurbetfc|eiben ftnb fo
einzufriebigen, baff eine gefährliche Slnnäherurtg an bie»
felben oertjinbert wirb.

2. Sie freihängenben ®egengewi<f)te an Eattern finb
berartig zu oermahren, baff ißerfonen oon ihnen nicht
getroffen werben tonnen.

3. Sie Slulrüctoorrichtungen ber ©ägegatter mit untern
liegenbem eintrieb finb fo einzurichten, baff bte in bem
unteren Eïaume an bemfelben befcEjäftigten Arbeiter eine
Sngangfehung com oberen fRaum au! oerhinbern tönnen.

4. Sei ben horizontal» Eattern unb gournierfchneibe»
maf^inen ift an ber bem Sorgelege gegenüberliegenben
Seite be! Sahmen! ein ©cl)uhbrett in ber flöhe ber
Sahmenführitng zu befeftigen.

ß. Kreüfägen.
1. Me Kreüfägen finb unter bem Sifch Z" fehlen.
2. 3ebe Kreüfäge muff, fofern e! ihre Konftruftion

geftattet, mit einem ©paltfeil oerfehen fein.

3. greilaufenbe Kreüfäge» unb Kreilfchneibeblätter
finb in geeigneter SBeife zu umtapfeln ober mit ©cl)ut3»
Bügel zu oerfehen, bamit nicht oorübergetjenbe fßerfonen
ober oorbeigetragene Eegenftänbe hineingeraten tönnen.

4. Sei ben automatifcf)en Kreüfägen mit SBalzen»
einzug ift bie Sorberfeite ber Sägeblätter mit einem
fräftigen ©cljuhbecfel zu oerwahren unb am Kopfenbe
bei 3uführung!tifdE)e! eine ftarfe genügenb hohe Schutz
wehr zu befeftigen, welche zurüctgefct)leuberte ©titele zu»

rücfzuhalten oermag.
5. Kreüfägen zum ©dfli^en unb Stuten in ©chrei»

nereien unb ^arfettfabrifen haben auf bem Si|ct)e pa»
ratiel mit ber Rührung eine ben Umfang bei ©ägeblattel
überragenbe ©chutfteifie zu erhalten.

6. Stent bie Kreilfägewelle a n anberen Enbe gleich»
Zeitig zu anberen Arbeiten, fo ift febe! auf ber SBelte

mitlaufenbe SBerfzeug, fobalb »! nicht benutzt wirb, burch
einen ©cljutstaften rollftänbig unb ftd)er oerfct)loffen zu
halten.

C. Sanbfägen.
Sie Sanbfägeblätter finb auf beiben Seiten ber Sollen

Zu frühen.
D. fiolzhobel» unb 2tbrid^tmafdeinen.

3ln biefen finb bte Sftefferlöpfe, foweit at! möglich,
Zu überbecten.

E. grälmafchinen.
Sie Sif<hfrä!maf<hinen müffen mit einer Zedent»

fprechenben unb aulgtebigen ©chut$oorrichtung oerfehen
fein. Sor ben 3ufühtung!walzen ber automatifchen
gMImafchinen ift eine oerftellbare Seifte zum ©dhu^e
ber Ringer anzubringen.

IV. ©übweftöetttfche fiolzberuflgenoffenfchaft.
Kreüfägen.

§ 1. El finb zu frühen:
la. Siefenigen Kreüfägen ohne felbfttätigen Sorfdjjub,

bei benen ba! Sägeblatt mehr all 5 cm über ber Sifctp
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Beleuchtung, die schöner ist als jede andere Beleuchtungs-
art unter denselben Verhältnissen. - .5,

Auf Grund dieser allgemeinen Vorzüge des Azetylens,
der besonderen Geeignetheit für kleinere Zentralen und
der bis jetzt mit Gemeinde-Azetylen-Zentralen gemachten,
sehr guten Ersahrungen kann demnach die Errichtung
einer Azetylen-Zentrale warm empfohlen werden.

(„Mitteilungen des Schweiz. Azetylen-Vereins.")

llnWWtilW-BiirWstkli.
(Fortsetzung und Schluß),

li. Sächsische .Holzberufsgenossenschaft.

§ 1. Die Kreissägen sind oberhalb des Blattes
mit Schutzhauben und, ausgenommen bei Querkreissägen,
mit der Höhe des Sägeblattes entsprechenden Spaltkeilen
zu versehen, welche in ihrer Stärke dem Sägeblatt zu
entsprechen haben.

Unter der Tischplatte sind Bekleidungen aus Blech
oder Holz derartig anzubringen, daß der größte Durch-
messer des Sägeblattes bedeckt wird.

Kreissägen von 6 em und kleinerem Durchmesser,
oder solche, welche nur 3 em über dem Tisch vorstehen,
können durch Vorstandsbeschluß von obigen Bestimmungen
befreit werden.

Beim Schneiden darf das Holz vom Arbeiter, soweit
tunlich, nicht mit der Hand zugeführt werden.

Bei Pendelkreissägen muß der obere Teil des

Sägeblattes verdeckt sein.
K 2. Die Messer der Hobel- und Abricht-

Maschinen sind gegen alle Berührung möglichst abzu-
schließen. Das Zuführen des zu verarbeitenden Ma-
terials mit den Händen kann durch Vorstandsbeschluß
verboten werden.

Z 3. Bei Bandsägen ist das Blatt, soweit es nicht
zum Schneiden erforderlich ist, in seiner Gesamtlänge zu
verdecken.

H 4. Steht bei den Fräsmaschinen die Betriebs-
einrichtung derselben unter der Tischplatte am Gestell
vor, so ist solche mit einem Schutzmantel zu umkleiden.

Bei Tischfräsen ist tunlichst oberhalb des Fräsers,
an der Frässpindel, eine runde, über den Umfang des
Fräsers hinausragende eiserne Schutzplatte anzubringen,
die übrigens, um die Durchsicht nach dem Fräser zu ge-
statten, in ihrem inneren Kreis durchbrochen sein kann.

UI. Bayrische Holzindustrie-Berufsgenossenschaft.

Sägegatter.
1. Die außerhalb des Gestelles liegenden Gatter-

rahmen, Stelzen, Kurbeln und Kurbelscheiben sind so

einzufriedigen, daß eine gefährliche Annäherung an die-
selben verhindert wird.

2. Die freihängenden Gegengewichte an Gattern sind
derartig zu verwahren, daß Personen von ihnen nicht
getroffen werden können.

3. Die Ausrückvorrichtungen der Sägegatter mit unten-
liegendem Antrieb sind so einzurichten, daß die in dem
unteren Raume an demselben beschäftigten Arbeiter eine
Ingangsetzung vom oberen Raum aus verhindern können.

4. Bei den Horizontal-Gattern und Fournierschneide-
Maschinen ist an der dem Vorgelege gegenüberliegenden
Seite des Rahmens ein Schutzbrett in der Höhe der
Rahmenführung zu befestigen.

ll. Kreissägen.
1. Alle Kreissägen sind unter dem Tisch zu schätzen.
2. Jede Kreissäge muß, sofern es ihre Konstruktion

gestattet, mit einem Spaltkeil versehen sein.

3. Freilaufende Kreissäge- und Kreisschneideblätter
sind in geeigneter Weise zu umkapseln oder mit Schutz-
bügel zu versehen, damit nicht vorübergehende Personen
oder vorbeigetragene Gegenstände hineingeraten können.

4. Bei den automatischen Kreissägen mit Walzen-
einzug ist die Vorderseite der Sägeblätter mit einem
kräftigen Schutzdeckel zu verwahren und am Kopfende
des Zuführungstisches eine starke genügend hohe Schutz-
wehr zu befestigen, welche zurückgeschleuderte Stücke zu-
rückzuhalten vermag.

5. Kreissägen zum Schlitzen und Nuten in Schrei-
nereien und Parkettfabriken haben auf dem Tische pa-
raltel mit der Führung eine den Umfang des Sägeblattes
überragende Schutzleiste zu erhalten.

6. Dient die Kreissägewelle a n anderen Ende gleich-
zeitig zu anderen Arbeiten, so ist jedes auf der Welle
mitlaufende Werkzeug, sobald es nicht benutzt wird, durch
einen Schutzkasten rollständig und sicher verschlossen zu
halten.

0. Bandsägen.
Die Bandsägeblätter sind auf beiden Seiten der Rollen

zu schützen.

0. Holzhobel- und Abrichtmaschinen.
An diesen sind die Messerköpfe, soweit als möglich,

zu überdecken.

ll. Fräsmaschinen.
Die Tischfräsmaschinen müssen mit einer zweckent-

sprechenden und ausgiebigen Schutzvorrichtung versehen
sein. Vor den Zuführungswalzen der automatischen
Fräsmaschinen ist eine verstellbare Leiste zum Schutze
der Finger anzubringen.

IV. Südwestdeutsche Holzberufsgenossenschaft.

Kreissägen.
H 1. Es sind zu schützen:

1a. Diejenigen Kreissägen ohne selbsttätigen Vorschub,
bei denen das Sägeblatt mehr als 5 em über der Tisch-
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